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Erledigung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog den Verein Freie Bühne Wieden einer stichpro-

benweisen Prüfung Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde 

am 14. Jänner 2016 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungs-

hofausschusses vom 22. Jänner 2016, Ausschusszahl 4/16 mit Beschluss zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien gewann bei seiner Prüfung den Eindruck, dass der per-

sönliche Einsatz der Geschäftsführerin und der zum Teil ehrenamtlichen Vereinsmit-

glieder sehr ausgeprägt war.  

 

Trotz teilweise überdurchschnittlichen Leistungskennzahlen zeigte die Prüfung jedoch 

Verbesserungspotenziale in der Organisation und Dokumentation auf. Diese betrafen 

zum Beispiel die Einhaltung formaler Vorgaben der Vereinsstatuten. Weiters war auch 

unter anderem Handlungsbedarf dahingehend aufzuzeigen, dass jährliche Vermögens-

übersichten zu erstellen und Anpassungen an eine moderne Kassenorganisation 

durchzuführen sind. 

 

Der Verein Freie Bühne Wieden wird den im Bericht angeführten Empfehlungen ent-

sprechend den vereinsinternen Möglichkeiten nachkommen. 
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Bericht des Vereines Freie Bühne Wieden zum Stand der Umsetzung der Empfeh-

lungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 18 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt 17 94,4 

In Umsetzung  1   5,6 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens 

der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Die ordentliche Generalversammlung ist gemäß den Statuten jährlich durchzuführen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die Statuten wurden mit Generalversammlungsbeschluss vom 2. Dezember 2015 ge-

ändert. Eine Generalversammlung ist längstens alle drei Jahre abzuhalten. 

 

Empfehlung Nr. 2 

Vor Ablauf der Funktionsperiode des Leitungsorganes ist künftig eine Mitgliederver-

sammlung zwecks Durchführung von Neuwahlen der Vereinsorgane durchzuführen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 
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Die Neuwahl erfolgte am 2. Dezember 2015. 

 

Empfehlung Nr. 3 

Auf die in den Statuten festgelegten Vorgaben der Zusammensetzung des Vorstandes  

ist zu achten.  

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die Statuten wurden in der Generalversammlung am 2. Dezember 2015 geändert. Der 

Vorstand besteht aus drei Personen. 

 

Empfehlung Nr. 4 

Das VerG enthält keine Vorgaben hinsichtlich Formvorschriften, dennoch ist insbeson-

dere für das Leitungsorgan vorzusehen, zumindest über gefasste Beschlüsse Protokolle 

anzufertigen. Nur dadurch sind eine nachträgliche Nachvollziehbarkeit der Entschei-

dungen und die Informationspflicht des Leitungsorganes gegenüber Mitgliedern gewähr-

leistet. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 
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Empfehlung Nr. 5 

Die Führung einer Mitgliederliste und Anwesenheitsliste bei Sitzungen des Leitungsor-

ganes ist vorzusehen, da später oft unklar ist, wer überhaupt Mitglied und damit stimm-

berechtigt war. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Bei der Generalversammlung am 2. Dezember 2015 wurde eine Anwesenheitsliste ge-

führt. 

 

Empfehlung Nr. 6 

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit sind künftig schriftliche Prüfungsberichte zu er-

stellen und zu unterfertigen. Nur durch eine sorgfältige Dokumentation der Prüfungs-

handlungen ist eine Nachweisbarkeit auch im Hinblick möglicher Haftungsrisiken gesi-

chert. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 7 

Auf die Einhaltung der statutarischen Vertretungsregelungen ist zu achten. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die Vertretungsregel wurde in der Generalversammlung am 2. Dezember 2015 be-

schlossen. 

 

Empfehlung Nr. 8 

Ab einer zweckmäßig erscheinenden Betragsgrenze ist bei Verfügung betreffend die 

Konten des Vereines die Gegenzeichnung durch ein weiteres Vereinsorgan vorzuse-

hen, um die Gebarungssicherheit bei höheren finanziellen Verpflichtungen des Vereines 

sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

In der Generalversammlung am 2. Dezember 2015 wurde beschlossen: Die Kassierin 

ist berechtigt, Gelddispositionen bis zu einem Betrag von 5.000,-- EUR (einheitliche 

Geschäftsfälle) einzeln zu fertigen. Darüber hinausgehende Beträge sind vom Obmann 

oder von der künstlerischen Leitung und Geschäftsführung mitzuzeichnen.  
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Empfehlung Nr. 9 

Rechtsgeschäfte unter Vereinsorganen sind von der Generalversammlung genehmigen 

zu lassen und die Entscheidung ist entsprechend zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 10 

Künftig ist eine Vermögensübersicht zu erstellen und diese ist den jeweiligen Einnah-

men- und Ausgabenrechnungen beizulegen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 11 

Die Notwendigkeit eines für den Buffetbetrieb erforderlichen gewerberechtlichen Befä-

higungsnachweises ist mit der Gewerbebehörde abzuklären. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 
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Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 12 

Bei In-sich-Geschäften ist stets die Zustimmung eines anderen nach außen vertre-

tungsbefugten Organes einzuholen und dies ist auch nachweislich und genauest zu 

dokumentieren. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die angesprochenen Regie- und Schauspielleistungen der Ge-

schäftsführerin wurden schriftlich mit Unterschrift der Obmann-

Stellvertreterin vereinbart. Im Sinn der Empfehlung des Stadtrech-

nungshofes Wien werden solche Vereinbarungen künftig unter 

entsprechender Dokumentation noch zusätzlich einem anderen 

zur Vertretung nach außen befugten Organ zur Zustimmung vor-

gelegt werden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

In der Generalversammlung am 2. Dezember 2015 wurden die Rechtsgeschäfte zwi-

schen dem Verein und der Schriftführerin bzw. der künstlerischen Leitung und Ge-

schäftsführung genehmigt. 

 

Empfehlung Nr. 13 

Vereinbarungen unter Vereinsorganen sind im Sinn der Regeln für In-sich-Geschäfte 

von einem anderen vertretungsbefugten Organ abzuschließen bzw. vom Obmann un-

terfertigen zu lassen. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Solche Vereinbarungen werden künftig unter entsprechender Do-

kumentation noch zusätzlich einem anderen zur Vertretung nach 

außen befugten Organ zur Zustimmung vorgelegt. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 14 

Im Sinn der Gebarungssicherheit ist ab einer, dem Verein Freie Bühne Wieden zweck-

mäßig erscheinende Betragsgrenze, die Gegenzeichnung durch den Obmann bzw. der 

Geschäftsführerin einzuführen. Das Vieraugenprinzip ist jedenfalls bei Verfügungen 

über höhere Beträge ausnahmslos zu garantieren. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

In der Generalversammlung am 2. Dezember 2015 wurde beschlossen: Die Kassierin 

ist berechtigt, Gelddispositionen bis zu einem Betrag von 5.000,-- EUR (einheitliche 

Geschäftsfälle) einzeln zu fertigen. Darüber hinausgehende Beträge sind vom Obmann 

oder von der künstlerischen Leitung und Geschäftsführung mitzuzeichnen.  

 

Empfehlung Nr. 15 

Aus Gründen der Gebarungssicherheit ist der unbare Zahlungsverkehr vorzuziehen, um 

damit die Handhabung der Handkasse im privaten Bereich hinanzuhalten. Die Versiche-

rungspolizze der Handkasse ist entsprechend den dann gegebenen Erfordernissen an-

zupassen. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 16 

Die Abwicklung der Kassenbuchführung ist zu überarbeiten, um so allen Vorgaben der 

Grundsätze einer ordnungsgemäßen Kassenbuchführung zu entsprechen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 17 

Die vorgelegten Rechnungen müssen den formellen Rechtsvorschriften des UStG 1994 

und EStG 1988 entsprechen und sind künftig zu beachten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 
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Empfehlung Nr. 18 

Die Zuordnung von Vertragsbeziehungen zu einer bestimmten Vertragsform sind über-

prüfen zu lassen, um nachteilige und oft sehr kostspielige Folgen für den Verein auszu-

schließen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Im Rahmen teilweise noch abzuklärender Möglichkeiten wird sich 

der Verein Freie Bühne Wieden bemühen, die Empfehlungen des 

Stadtrechnungshofes Wien umzusetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

 

 

Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Mag. Manfred Jordan 

Wien, im Juni 2016 


